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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Der Bundesrat gelangte 2012 mit der Botschaft zur Änderung der Verrechnungssteuer
an die eidgenössischen Räte. Die Vorlage war inhaltlich mit der 2011 behandelten
Grossbankenregulierung verknüpft. Bei deren Verabschiedung hatten die Räte
entschieden, die Ausgabe von Coco-Bonds (contingent convertible bonds;
Wandelungsanleihen, die bei Unterschreitung einer gewissen Eigenkapitalquote in
Eigenkapital gewandelt werden) in der Schweiz vorerst nicht durch eine Befreiung von
der Verrechnungssteuer zu fördern. Der Bundesrat hatte sich damals mit der
Argumentation durchgesetzt, die Förderung der Ausgabe von schweizerischen Coco-
Bonds im Zuge des allgemeinen Umbaus der Verrechnungssteuer zu regeln. Der
entsprechende Entwurf wurde in der Frühjahrssession vom Nationalrat als Erstrat
diskutiert. Die Vorlage sah vor, die Verrechnungssteuer dem Zahlstellenprinzip (bisher:
Schuldnerprinzip) zu unterstellen. Dadurch sollten ausländische Investoren von der
Verrechnungssteuer befreit werden, wovon sich der Bundesrat eine Belebung des
inländischen Kapitalmarkts erhoffte. Im Speziellen ging es ihm aber auch darum, den
Schweizer Grossbanken die Emission von Coco-Bonds in der Schweiz zu erleichtern,
weil er sich dadurch im Krisenfall eine höhere Rechtssicherheit im Zusammenhang mit
der Wandelung der Anleihen erhoffte. Der Bundesrat argumentierte, dass der
Schweizer Kapitalmarkt ohne Neuregelung der Verrechnungssteuer kaum genügend
Tiefe aufweise, um die sehr hohen Refinanzierungsbedürfnisse der Schweizer
Grossbanken zu absorbieren. Damit die Grossbanken mit der Emission der Coco-Bonds
nicht auf andere Finanzplätze mit höherer Attraktivität für internationale Investoren
ausweichen würden, müssten die Bedingungen auf dem Schweizer Kapitalmarkt
verbessert werden. Der Nationalrat stimmte mit dem Bundesrat darin überein, dass die
schweizerische Emission von Coco-Bonds wünschenswert und deshalb durch die
Befreiung von der Verrechnungssteuer förderungswürdig sei. Aus diesem Grund folgte
er in diesem Punkt dem Bundesrat (Entwurf 1). Vertreter der SP monierten, dass eine
gesetzliche Vorschrift zur Emission von Coco-Bonds in der Schweiz eine Erhöhung der
Finanzplatzattraktivität durch Befreiung der Anleihen von der Verrechnungssteuer
obsolet gemacht hätte. Der entsprechende Mehrheitsantrag der Kommission wurde
jedoch von der bürgerlichen Ratsmehrheit abgelehnt. Im Zusammenhang mit dem
allgemeinen Umbau der Verrechnungssteuer beschloss der Nationalrat Rückweisung
(Entwurf 2). Diese sei im Zuge einer Gesamtschau zur Entwicklung der verschiedenen
pendenten Steuerdossiers (Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland,
Steuerstreit USA, FATCA) vorzulegen und müsse die finanziellen Folgen der Reform
genauer beziffern. Ebenso sollten andere Varianten als das Zahlstellenprinzip geprüft
werden. Die Rückweisung von Entwurf 2 war unbestritten und wurde vom Ständerat in
der Sommersession bestätigt. In Bezug auf die Behandlung der Coco-Bonds präzisierte
der Zweitrat jedoch, dass diese dem Eigenkapital anrechenbar sein müssten, damit sie
von der Erhebung der Verrechnungssteuer befreit werden könnten. Zudem sah er im
Gegensatz zum Nationalrat kein Verkaufsverbot von verrechnungssteuerfreien Anleihen
an inländische natürliche Personen mehr vor, auch wenn dies zu einer ursprünglich
nicht vorgesehenen steuerlichen Erleichterung für in der Schweiz grundsätzlich
verrechnungssteuerpflichtige Personen führte, sofern diese in Coco-Bonds
investierten. Dies wurde von der SP stark kritisiert. Der Nationalrat akzeptierte in der
zweiten Behandlung die ständerätlichen Vorschläge, worauf der Entwurf 1 mit 150 zu 45
Stimmen angenommen wurde. Im Ständerat passierte Entwurf 1 mit 38 zu 2 Stimmen
bei einer Enthaltung. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2012
FABIO CANETG

Im Zusammenhang mit dem Umbau der Verrechnungssteuer (Umstellung vom
Schuldner- auf das Zahlstellenprinzip) geschah 2013 wenig. Die Räte hatten 2012 eine
entsprechende Vorlage an den Bundesrat zurückgewiesen, worauf dieser vom
Finanzdepartement einen Bericht erarbeiten liess, der per Ende 2013 erwartet wurde.
Gestützt darauf wollte die Regierung das weitere Vorgehen bekanntgeben, was bis zum
Jahresende jedoch nicht geschah. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2013
FABIO CANETG
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Im Zusammenhang mit der Praxis im Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer
behandelten die Wirtschafts- und Abgabekommissionen beider Räte eine
parlamentarische Initiative Gasche (bdp, BE). Das Begehren hatte die Handhabung
konzerninterner Dividendenausschüttungen zum Gegenstand. Nach geltender Regelung
war die Verrechnungssteuer bei konzerninterner Dividendenausschüttung nicht
geschuldet. Nach Auszahlung der Dividende war anstelle der Steuerpflicht ein
Meldeverfahren innerhalb von 30 Tagen vorgesehen. Diese Frist war von den
Steuerbehörden ohne gesetzliche Grundlage vor 2011 als Ordnungsfrist interpretiert
worden. Das Bundesgericht war 2011 jedoch zum Schluss gekommen, dass die Frist als
gesetzliche Frist (Verwirkungsfrist) zu verstehen sei. Eine Befreiung von der
Verrechnungssteuerpflicht wäre demnach nur dann vorgesehen, wenn eine
entsprechende Meldung innerhalb von 30 Tagen nach Auszahlung erfolgt war. Der
Initiant beurteilte diese Situation als unbefriedigend, weil den Unternehmen durch
Zahlung und Rückforderung der Verrechnungssteuer administrative Kosten entstünden
und durch ein Verpassen der Verwirkungsfrist Verzugszinsen auf der geschuldeten
Verrechnungssteuer fällig würden. Aus diesem Grund wollte Nationalrat Gasche die
vormals zur Anwendung gekommene Interpretation (30 Tage als Ordnungsfrist) neu in
den entsprechenden Gesetzen verankern. Beim Verpassen der Ordnungsfrist wird, im
Gegensatz zum Verpassen der gesetzlichen Frist, das Recht auf
Verrechnungssteuerbefreiung nicht verwirkt, sondern einzig mit dem Instrument der
Ordnungsbusse geahndet. Beide Wirtschafts- und Abgabekommissionen stimmten der
parlamentarischen Initiative zu (WAK-NR am 19.5.14, WAK-SR am 30.6.14). 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.06.2014
FABIO CANETG

Mitte Dezember 2014 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz
über die Verrechnungssteuer. 2012 war eine ähnliche Vorlage (Entwurf 2 zum
Bundesgesetz über das Schuldner- und das Zahlstellenprinzip bei der
Verrechnungssteuer) von den Räten zurückgewiesen worden. Die 2014 vorgeschlagene
Gesetzesrevision beabsichtigte die Umstellung der Quellensteuer für Zinserträge vom
Schuldnerprinzip auf das Zahlstellenprinzip. Beim Schuldnerprinzip zieht der
Herausgeber der Zinspapiere die Verrechnungssteuer ab, während beim
Zahlstellenprinzip der Finanzintermediär für den Abzug verantwortlich ist. Durch die
Revision erhoffte sich der Bundesrat eine Stärkung des inländischen Kapitalmarkts, weil
neu nur noch eine Steuerpflicht für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz
vorgesehen war. Ausländische natürliche und ausländische juristische Personen sollten
genauso wie inländische institutionelle Anleger von der Verrechnungssteuer befreit
werden. Erwartet wurde, dass durch die vorgeschlagene Änderung die Emission von
Anleihen in der Schweiz attraktiver würde, weil der administrative Aufwand für die
(teilweise) Rückforderung der Verrechnungssteuer für die Gläubiger wegfallen werde.
Zudem könnte mit der Revision ein Schlupfloch im alten Steuersystem gestopft werden.
Die Sicherungssteuer konnte von inländischen Personen nach geltender Regelung
einfach umgangen werden, indem ausländische statt inländische Anleihen gehalten
wurden (nach altem System gab es kein Verrechnungssteuerabzug auf ausländischen
Papieren). Jedoch eröffnete sich mit der vorgeschlagenen Änderung eine andere Lücke,
nämlich die Nutzung einer ausländischen Bank, die nicht zum Abzug der Schweizer
Verrechnungssteuer verpflichtet werden konnte. Im Angesicht der internationalen
Entwicklung Richtung automatischen Informationsaustausch (AIA) wurde diesem
Schlupfloch allerdings nicht allzu grosse Bedeutung beigemessen, weil künftig
entsprechende Vermögensmeldungen in die Schweiz absehbar waren. Der Bundesrat
schätzte die Mindereinnahmen aus dem in die Vernehmlassung geschickten
Revisionsvorschlag auf CHF 200 Mio. Er erwartete durch die Erfassung bisher
unversteuerter Vermögenswerte allerdings auch einen nicht näher bezifferten positiven
Effekt auf die Steuereinnahmen. Entgegen einem früheren Verwaltungsbericht sah der
Bundesrat davon ab, die Verrechnungssteuer auf Dividendenerträgen ebenfalls dem
Zahlstellenprinzip zu unterstellen. Ein Systemwechsel in diesem Bereich würde einzig
die Steuereinnahmen schmälern und aus Sicht des Kapitalmarkts kaum etwas bringen,
begründete die Landesregierung ihren Entscheid. Zu guter Letzt sah die bundesrätliche
Revisionsvorlage eine freiwillige Meldeoption für die Steuerpflichtigen vor.
Steuerpflichtige sollten zwischen der Meldung des Vermögenswerts an die
Steuerbehörden oder dem Verrechnungssteuerabzug wählen können. Erste
Stellungnahmen zur Vorlage deuteten darauf hin, dass der Revisionsbedarf
grundsätzlich unbestritten war. Einzelne Punkte, beispielsweise die Meldeoption für
Steuerpflichtige (aufgrund des daraus erwarteten Drucks auf das inländische
Bankgeheimnis) oder die Verwendung von ausländischen Daten durch Schweizer
Behörden (aufgrund der Bedenken bezüglich AIA), waren jedoch bereits bei der
Eröffnung der Vernehmlassung etwas im Gegenwind. Die Vernehmlassungsfrist läuft bis
31.1.15. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2014
FABIO CANETG
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Das Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer gab auch im Rahmen einer Motion
der WAK-NR zu Diskussionen Anlass. Das Begehren wollte die Eidgenössische
Steuerverwaltung (ESTV) dazu verpflichten, bei eingegangenen Meldeformularen eine
Eingangsbestätigung zu versenden. Dies sollte die bisherige Praxis, wonach der
Antragsteller den Zustellbeweis zu erbringen hatte, für die betroffenen Unternehmen
vereinfachen. 
Aus vielerlei Gründen vermochte der Bundesrat diesem Vorschlag nichts Positives
abzugewinnen: Die Landesregierung argumentierte erstens, dass eine solche Regelung
gegen den Grundsatz, dass der Nachweis steuermindernder Tatsachen dem
Steuerpflichtigen obliege, verstosse; zweitens sah der Bundesrat mit dem Begehren all
jene Unternehmen benachteiligt, die nicht vom Meldeverfahren Gebrauch machen;
drittens befürchtete die Regierung einen erheblichen Mehraufwand für die ESTV,
begleitet von entsprechenden Kosten. Der Nationalrat sprach sich im Sinne des
Bundesrats und gegen den Willen seiner Kommission dafür aus, die Motion mit 100 zu
88 Stimmen abzulehnen. 5

MOTION
DATUM: 16.06.2015
NICO DÜRRENMATT

Im Sommer 2015 publizierte der Bundesrat die Antworten zur Vernehmlassung zum
Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer. Die Reaktionen fielen insgesamt eher
kritisch aus. Ein Grossteil der Kantone und viele weitere Akteure zeigten sich mit dem
grundsätzlichen Vorhaben, das Schuldner- durch das Zahlstellenprinzip zu ersetzen,
einverstanden. Zugleich war aber die Meinung vorherrschend, dass der Zeitpunkt der
geplanten Änderungen nicht gut gewählt sei, insbesondere weil der Automatische
Informationsaustausch mit dem Ausland noch nicht funktioniere und rechtliche Klarheit
bezüglich der Verwendung der erhaltenen Bankdaten aufgrund der hängigen
Volksinitiative "Ja zum Schutz der Privatsphäre" nicht gegeben sei. Die Kantone
sprachen sich deshalb grossmehrheitlich dafür aus, mit der angestrebten Reform bis
nach der Volksabstimmung zur Initiative "Ja zum Schutz der Privatsphäre" zuzuwarten.
Die Bankiervereinigung äusserte sich ablehnend gegenüber der Vorlage, weil sie
Mehraufwände und Haftungsrisiken auf ihre Mitglieder zukommen sah. Die SVP nahm als
einzige Partei eine grundsätzlich ablehnende Haltung ein. Sie gehe von der
grundsätzlichen Steuerehrlichkeit der Individuen aus und erachte die geplanten
Änderungen deshalb als nicht nutzenstiftend, so die Argumentation der Volkspartei. 
Aufgrund des eher negativen Tenors aus der Vernehmlassung beschloss der Bundesrat,
vorerst auf einen Wechsel vom Schuldner- zum Zahlstellenprinzip zu verzichten und
stattdessen zuerst die Volksabstimmung zur Initiative "Ja zum Schutz der Privatsphäre"
abzuwarten.
Gleichzeitig schlug der Bundesrat vor, gewisse Formen von Bankenanleihen (Coco-
Bonds, Bail-In-Bonds, Write-Off-Bonds) vorübergehend von der Verrechnungssteuer zu
befreien, bzw. die bereits bestehenden, befristeten Befreiungen von der
Verrechnungssteuer zu verlängern. Die Idee hinter diesem Vorschlag war es, solche
Formen der Bankenanleihen, die in einer für die betreffende Bank kritischen Situation
in Eigenkapital umgewandelt (Coco-, Bail-In-Bonds) bzw. abgeschrieben werden, für
inländische Anleger attraktiver zu gestalten. Damit sollte der Gefahr, dass eine solche
Umwandlung bzw. Abschreibung durch ausländische Behörden unterbunden und damit
die Wirksamkeit dieser Instrumente geschwächt würde, entgegengetreten werden. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.11.2015
NICO DÜRRENMATT

Rechtsstaatliche Bedenken gegenüber der diskutierten Rückwirkungsklausel äusserte
auch das Bundesamt für Justiz: Ein von dieser Stelle verfasstes Rechtsgutachten kam
zum Schluss, dass die erforderlichen Bedingungen für eine Rückwirkungsklausel nicht
erfüllt seien, weil für eine solche einerseits kein öffentliches Interesse bestehe, und sie
andererseits zwischen den begünstigten Firmen und solchen, deren Fälle vor 2011
abgeschlossen worden waren, eine erhebliche Rechtsungleichheit schaffen würde. Ein
von der WAK-SR beim emeritierten Zürcher Rechtsprofessor Georg Müller
angefordertes Gutachten kam derweil zu einer anderen Einschätzung: Eine
Rückwirkungsklausel sei sehr wohl zulässig, weil die dadurch erreichte
Wirtschaftsförderung ein öffentliches Interesse darstelle, von einer erheblichen
Rechtsungleichheit jedoch nicht die Rede sein könne. 
Da sich die juristische Situation als unklar erwies, rückten in der ständerätlichen
Debatte wieder vermehrt politische Argumente in den Vordergrund. Während die
bürgerliche Kommissionsmehrheit der kleinen Kammer empfahl, dem Nationalrat zu
folgen und eine Rückwirkungsklausel im Gesetz zu implementieren, wehrten sich linke
Standesvertreter dagegen. Vertreter der Gegnerschaft warnten davor, mit der
Schaffung einer Rückwirkungsklausel in dieser Vorlage ein Präjudiz zu schaffen und
damit dieser Art von Gesetzgebung auch in anderen Fällen Tür und Tor zu öffnen;

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.09.2016
NICO DÜRRENMATT
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zudem befürchteten sie aufgrund der geschätzten Einnahmeausfälle von rund CHF 600
Mio. für den Bund finanzielle Einschnitte in anderen Bereichen. Auf das Gutachten des
Bundesamts für Justiz Bezug nehmend, unterstrich dieses Lager überdies seine starken
rechtsstaatlichen Bedenken gegenüber dem zur Debatte stehenden Vorschlag.
Selbstredend stützten sich Befürworter einer Rückwirkungsklausel hingegen in erster
Linie auf das Gutachten Müllers und bemühten sich dabei, den dort aufgegriffenen
Stossrichtungen zusätzliches Gewicht zu verleihen: Rechtsungleichheit würde durch
eine entsprechende Klausel nicht geschaffen, da es kaum vor dem
Bundesgerichtsentscheid von 2011 abgeschlossene Fälle gebe. Vielmehr würde durch
die Klausel die bestehende Rechtsungleichheit, dass nach dem Bundesgerichtsurteil
nicht in allen Fällen gleich vorgegangen worden sei – sprich: die Verzugszinsen belastet
–, beseitigt. Standortfördernd sei die Massnahme hingegen insbesondere auch deshalb,
weil davon nicht ausschliesslich Grossunternehmungen, sondern auch KMU profitieren
könnten. Für diese könnten sich allfällige Verzugszinsen auf
Verrechnungssteuerschulden rasch auf existenzielle Summen belaufen, und eine
Rückwirkungsklausel dürfte eine entsprechend hohe Bedeutung auf das Fortbestehen
solcher Betriebe ausüben. Kernpunkt der Argumentation der Kommissionsmehrheit
blieb aber auch in dieser Debatte die Haltung, dass es dem Staat schlicht nicht zustehe,
auf einer nur vorübergehend bestehenden Schuld, wie sie die Verrechnungssteuer
darstellt, Verzugszinsen zu erheben.
Schliesslich sprach sich die kleine Kammer mit 27 zu 13 Stimmen bei fünf Enthaltungen
trotz anderslautender Empfehlung des Bundesrats dafür aus, auf die Linie des
Nationalrats einzuschwenken, die viel diskutierte Rückwirkungsklausel in das Gesetz
einzubauen und auf hängige Verzugszinsforderungen in der Höhe von rund CHF 600
Mio. zu verzichten. Eine letzte geringfügige Differenz zwischen den Räten bezüglich der
Maximalhöhe von Bussen bei nicht fristgerechter Einreichung des Meldeformulars
bereinigte schliesslich der Nationalrat, indem er sich mit der ständerätlichen Fassung,
die eine maximale Busse von 5'000 CHF vorsah, einverstanden erklärte. Damit war das
Geschäft, das die Räte nunmehr während dreier Jahre beschäftigt hatte, bereit für die
Schlussabstimmung. In beiden Kammern konnte die ausgehandelte Vorlage dabei eine
satte Mehrheit auf sich vereinigen: Der Nationalrat stimmte mit 134 zu 57 Stimmen, der
Ständerat mit 31 zu 12 Stimmen zu. 7

Im Wissen, dass ein Wechsel vom Schuldner- zum Zahlstellenprinzip im Zusammenhang
mit der Verrechnungssteuer bis auf Weiteres politisch nicht zu erreichen war,
versuchte der Bundesrat, in diesem Bereich durch eine Politik der kleinen Schritte
Verbesserungen zu erzielen. Zu diesem Zweck strebte die Landesregierung eine
Änderung zur Verordnung über die Verrechnungssteuer an. Der Inhalt dieser
Verordnungsänderung präsentierte sich wie folgt: Ausländische Tochterfirmen
schweizerischer Konzerne, die sich im Ausland über Obligationen fremdfinanzieren und
dabei von der Garantie des Schweizer Mutterkonzerns profitieren, sollten fortan auf
ihren Zinszahlungen an die Mutterunternehmen keine Verrechnungssteuer mehr
erheben müssen, sofern diese Zinszahlungen das Eigenkapital der ausländischen
Tochterunternehmung nicht übersteigen. Der Bundesrat beabsichtigte mit dieser
Änderung, die konzerninterne Finanzsteuerung aus der Schweiz attraktiver
auszugestalten und damit bestehende Wertschöpfung im Inland halten und gar
zusätzliche aus dem Ausland anziehen zu können. Am 23. September 2016 eröffnete die
Regierung das Vernehmlassungsverfahren über die geplante Verordnungsänderung. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2016
NICO DÜRRENMATT

Als Reaktion auf die eher kritisch ausgefallenen Voten im Vernehmlassungsverfahren
hatte der Bundesrat das Vorhaben, bei der Verrechnungssteuer vom Schuldner- auf das
Zahlstellenprinzip überzugehen, aus der Vorlage gekippt. Nun ging es beim
Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer lediglich noch darum, die Ende 2016
auslaufende Befreiung gewisser Finanzierungsinstrumente (Coco-Bonds, Write-Off-
Bonds) von der Verrechnungssteuer bis Ende 2021 zu verlängern und überdies einem
weiteren Instrument, sogenannten Bail-In-Bonds, die entsprechende
Ausnahmebehandlung zukommen zu lassen. All diese Finanzierungsinstrumente stellen
Fremdkapitalposten dar, die bei drohender Insolvenz einer Unternehmung automatisch
in Eigenkapital umgewandelt werden und damit ihren Untergang verhindern sollen. Die
Befreiung der Instrumente von der Verrechnungssteuer sollte dafür sorgen, dass die
Ausgabe solcher Papiere in der Schweiz steuertechnisch gegenüber der Ausgabe im
Ausland nicht benachteiligt wird und es sollten damit Anreize zu einer vermehrten
Ausgabe im Inland geschaffen werden – denn nur im Inland und nach hiesigem Recht
ausgegebene Anleihen können ihre Funktion als zusätzliches Sicherheitspolster in einer

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2016
NICO DÜRRENMATT
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Krise voll wahrnehmen.
Die Vorlage gelangte im Winter 2015 in den Nationalrat und wurde dort einstimmig
gutgeheissen. Der Ständerat hingegen, der das Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer in der darauffolgenden Frühlingssession behandelte, schuf auf
Antrag einer Mehrheit der WAK-SR eine geringfügige Differenz zu Bundesrat und
grosser Kammer, indem er die Ausgabe solcher Anleihen nicht nur auf
„Konzernobergesellschaften" beschränken, sondern auch „Konzerngesellschaften"
ermöglichen wollte. Bundesrat Maurer hielt in der ständerätlichen Debatte fest, dass
die von der Kommission vorgeschlagene Differenz praktisch irrelevant sei, da die
Ausgabe solcher Anleihen in jedem Falle eine Genehmigung durch die Finma erfordere
und diese ihre Praxis, die Ausgabe nur Konzernobergesellschaften (Holding-Strukturen)
zu bewilligen, bis zum Ablauf der zur Debatte stehenden Frist mit grosser
Wahrscheinlichkeit nicht ändern werde. Die kleine Kammer stimmte dem Vorschlag
ihrer Kommissionsmehrheit trotzdem, gegen den Willen von SP und Grünen, mit 31 zu 13
Stimmen zu. 
Damit gelangte die Vorlage noch einmal zurück in den Nationalrat, wo sich eine
Minderheit Birrer-Heimo (sp, LU) dafür stark machte, an der ursprünglichen Fassung
von National- und Bundesrat festzuhalten. Dafür spreche zum einen, dass nur die
Ausgabe auf Holding-Stufe die gewünschte Sicherungsfunktion gewährleisten könne;
zum anderen entspreche ebendiese Praxis dem international gängigen Standard. Eine
satte Mehrheit der Nationalrätinnen und Nationalräte hatten für diese Argumente
jedoch kein Gehör und sprach sich mit 124 zu 49 Stimmen für die Variante des
Ständerats aus. 
In der Schlussabstimmung votierten schliesslich beide Kammern einstimmig für die
Vorlage. 9

Banken

Avec les secousses provoquées par les Panama Papers dans la finance internationale,
plusieurs idées ont été élaborées afin de lutter contre ces fonds soustraits aux
autorités fiscales nationales. Dans cette optique, Prisca Birrer-Heimo (ps, LU) a déposé
une motion qui charge le Conseil fédéral de prélever un impôt de garantie à la source
de 1 pour cent sur les transactions financières effectuées par des entités financières
helvétiques avec des centres offshores. Afin de définir ces derniers, elle utilise la liste
de pays établie par la Banque nationale suisse (BNS) avec qui aucun accord sur
l'échange automatique de renseignements n'a été conclu. Logiquement, le produit de
cet impôt serait reversé en cas de déclaration fiscale transparente. Le Conseil fédéral
s'est positionné contre la motion. Il estime que plusieurs instruments ont été mis en
place pour réduire l'attrait des centres financiers offshores et qu'il est important de
connaître l'impact de ces instruments avant d'en créer d'autres. Il cite par exemple le
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), l'échange automatique de renseignements ou
encore les mesures de l'OCDE pour affaiblir l'attrait des sociétés boîtes aux lettres. La
motion a été rejetée par le Conseil national par 133 voix contre 55 et 2 abstentions. Les
partis du centre et de la droite ont imposé leur volonté. 10
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